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1 Art. 22 B-VG, § 183.1.3 ZPO 
2 RL 95/46/EG 
3 § 4.1 DSG 2000 
4 § 4.12 DSG 2000 
5 Mayer-Schönberger, Brandl, Datenschutzgesetz 2000, Seite 23 
6 § 7.2 DSG 1978 für den öffentlichen Bereich 
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7 Mayer-Schönberger, aaO, S 25 
8 die gegenständlichen Daten können für die Wahrheitsfindung im Verfahren ohnehin nur eine gewisse 
Indizwirkung haben, Informationen über die tatsächliche Nutzung der Wohnung können durchaus auch auf 
anderem Wege (Zeugenbefragung, Einschaltung eines Detektiv-Büros, etc.) gewonnen werden. 
9 Auftraggeber i.S. § 4 Z.4 DSG 2000 ist in diesem Fall das Versorgungsunternehmen und nicht das Gericht 
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10 zugegebenermaßen ist für den „gelernten Österreicher“, dem ja eine gewisse Obrigkeits-Hörigkeit durchaus 
nicht fremd ist, der Gedanke, die Befolgung eines gerichtlichen Auftrages könnte rechtswidrig sein, 
einigermaßen gewöhnungsbedürftig... 
11 Bereicherungsvorsatz, welcher für eine gerichtliche Strafverfolgung erforderlich wäre, erscheint in diesem 
Zusammenhang seitens des Versorgungsunternehmens nicht denkbar 
12 § 32 DSG 2000 
13 vgl. dazu ausführlich Rechberger in Rechberger 2, ZPO, RZ 23f vor §266  
14 eine ausführliche Darstellung findet sich bei Kodek, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Zivilprozeß 
(1987), 122 ff. 
15 Rechberger, a.a.O. 
16 Grundrecht auf Datenschutz, § 1 DSG 2000 
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17 1 Ob 254/99f; EvBl 2000, 79; AnwBl 2000, 317 


